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Bekanntmachung des Landkreises Uelzen

Satzung über die Benutzung der Asylbewerber- und 

Flüchtlingsunterkünfte des Landkreises Uelzen

Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. 
S. 576) sowie der §§ 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunal-
abgabengesetzes (NKAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 20. April 2017 (Nds. GVBl. S. 121) hat der Kreistag des Land-
kreises Uelzen in seiner Sitzung am 21. Juni 2017 folgende Sat-
zung beschlossen:

§ 1 

Asylbewerber- und Flüchtlingsunterkünfte

(1)  Der Landkreis Uelzen (Landkreis) hält aufgrund seiner Zu-
ständigkeit für die Durchführung des Asylbewerberleistungs-
gesetzes (AsylbLG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. August 1997 (BGBl. I S. 2022) Asylbewerber- und 
Flüchtlingsunterkünfte als öffentliche Einrichtungen vor.

(2)  Asylbewerber- und Flüchtlingsunterkünfte sind die vom 
Landkreis dazu bestimmten Unterkünfte (Gemeinschaftsun-
terkünfte, Gebäude, Wohnungen, sonstige Räumlichkeiten). 
Die Bestimmung oder Aufhebung einer Unterkunft als Asyl-
bewerber- und Flüchtlingsunterkunft obliegt der Landrätin 
oder dem Landrat als Geschäft der laufenden Verwaltung.

(3)  Gemeinschaftsunterkünfte im Sinne dieser Satzung und des 
§ 53 des Asylgesetzes (AsylG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 2. September 2008 (BGBl. I S. 1798) sind die 
Asylbewerber- und Flüchtlingsunterkünfte in

 a) 29525 Uelzen, Fischerhofstraße 7,
 b) 29525 Uelzen, Nothmannstraße 34,
 c) 29549 Bad Bevensen, Ebstorfer Straße 50 und
 d) 29596 Wrestedt, Achterstraße 8.

§ 2 

Zweckbestimmung

Die Asylbewerber- und Flüchtlingsunterkünfte dienen der Unter-
bringung von Ausländerinnen und Ausländern, die leistungsbe-
rechtigt nach § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) 
sind (Leistungsberechtigte). Die der oder dem Leistungsberech-
tigten zugewiesene Unterkunft einschließlich der darin vorge-
haltenen Gebrauchsgüter des Haushalts werden für die Dauer 
der Leistungsberechtigung als Sachleistung zur Verfügung ge-
stellt.

§ 3 

Benutzungsverhältnis

(1)  Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich ausge-
staltet. Ein Rechtsanspruch auf Unterbringung in einer be-
stimmten Asylbewerber- und Flüchtlingsunterkunft oder auf 
Zuweisung einer Unterkunft bestimmter Art und Größe be-
steht nicht.

(2)  Eine Asylbewerber- und Flüchtlingsunterkunft darf erst 
nach entsprechender Zuweisung durch schriftlichen Ver-
waltungsakt (Zuweisungsverfügung) bezogen werden, in 
welchem der räumliche Umfang sowie der zeitliche Beginn 
zu regeln sind. In Eilfällen kann die Zuweisung auch vorab 
mündlich erfolgen. Bei einer mündlichen Zuweisung nach 
Satz 2 ist diese unverzüglich schriftlich zu bestätigen.

(3)  Das Benutzungsverhältnis beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem die erstmalig zugewiesene Unterkunft bezogen wird.

(4)  Das Benutzungsverhältnis endet mit der Räumung und 
Rückgabe der zugewiesenen Unterkunft, sofern die oder 
der Leistungsberechtigte nicht ohne zeitliche Zäsur eine 
andere ihr oder ihm zugewiesene Unterkunft in derselben 
oder einer anderen Asylbewerber- und Flüchtlingsunter-
kunft bezieht.

§ 4 

Zuweisung einer anderen Unterkunft

(1) Aus organisatorischen Gründen kann der oder dem 
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Leistungsberechtigten auch eine andere Unterkunft in der-
selben oder einer anderen Asylbewerber- und Flüchtlings-
unterkunft durch schriftliche Änderungsverfügung zugewie-
sen werden. Das Benutzungsverhältnis bleibt hierdurch im 
Übrigen unberührt und wird nicht unterbrochen. Die Zuwei-
sung einer anderen Unterkunft ist auch wiederholt zulässig. 
§ 3 Absatz 2 gilt entsprechend. Die oder der Leistungsbe-
rechtigte hat zu dem in der Änderungsverfügung genann-
ten Termin die bisherige Unterkunft zu räumen und unter 
Mitnahme sämtlicher persönlicher Sachen zurückzugeben. 
Die bisherige Unterkunft ist zu säubern und alle Schlüssel – 
auch selbst beschaffte – sind abzuliefern.

(2)  Organisatorische Gründe gemäß Absatz 1 sind insbeson-
dere Umbau-, Erweiterungs-, Erneuerungs- und Instandset-
zungsarbeiten, bei angemieteten Gebäuden, Wohnungen 
und sonstigen Räumlichkeiten das Ende des Mietverhält-
nisses, der Verkauf einer bislang als Asylbewerber- und 
Flüchtlingsunterkunft genutzten Immobilie, konfliktverur-
sachendes Verhalten der oder des Leistungsberechtigten 
oder seiner oder ihrer minderjährigen Kinder sowie die 
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Unterbringung al-
ler Leistungsberechtigten in den zur Verfügung stehenden 
Asylbewerber- und Flüchtlingsunterkünften.

§ 5 

Benutzung und Instandhaltung der Unterkünfte

(1)  Die zugewiesene Unterkunft darf nur zu Wohnzwecken 
genutzt werden. Die dauerhafte Aufnahme Dritter und das 
Halten von Tieren in der zugewiesenen Unterkunft sind un-
tersagt. Eine vorübergehende Aufnahme Dritter über Nacht 
für die Dauer von bis zu einer Woche ist nur nach vorheriger 
Zustimmung des Landkreises zulässig.

(2)  Die oder der Leistungsberechtigte ist verpflichtet, die 
ihr oder ihm zugewiesene Unterkunft einschließlich der 
zur Verfügung gestellten Gebrauchsgüter des Haushalts 
pfleglich zu behandeln und beim Auszug in dem Zustand 
zurückzugeben, in dem sie beim Einzug übernommen wur-
de. Sie oder er hat für eine ordnungsgemäße Reinigung, 
ausreichende Belüftung und Heizung zu sorgen.

(3)  Die oder der Leistungsberechtigte ist verpflichtet, dem 
Landkreis unverzüglich Schäden am Äußeren oder im In-
neren der zugewiesenen Unterkunft einschließlich der zur 
Verfügung gestellten Gebrauchsgüter des Haushalts an-
zuzeigen. Notwendige Instandhaltungs- und Instandset-
zungsmaßnahmen werden vom Landkreis veranlasst. Die 
oder der Leistungsberechtigte ist nicht berechtigt, Mängel 
auf Kosten des Landkreises ohne dessen vorherige Zustim-
mung selbst zu beseitigen oder beseitigen zu lassen.

(4)  In Gemeinschaftsunterkünften ist in der Zeit zwischen 22.00 
Uhr und 6.00 Uhr die Nachtruhe einzuhalten. Der Empfang 
von Besucherinnen und Besuchern ist in dieser Zeit un-
tersagt. Besucherinnen und Besucher haben die Gemein-
schaftsunterkünfte spätestens um 22.00 Uhr zu verlassen 
und sich bis 6.00 Uhr fern zu halten. Die Landrätin oder 
der Landrat wird ermächtigt, für Gemeinschaftsunterkünfte 
Hausordnungen zu erlassen, soweit dies für ein geordnetes 
gemeinschaftliches Wohnen erforderlich ist.

§ 6 

Haftung

(1) Die Leistungsberechtigten haften dem Landkreis für alle 
Schäden und Kosten, die sie vorsätzlich oder fahrlässig ver-
ursachen. Sie haften auch für Schäden, die durch schuld-
hafte Verletzung der ihnen obliegenden Sorgfalts- und An-
zeigepflichten entstehen, insbesondere wenn Unterkünfte 
unsachgemäß gelüftet, geheizt oder gegen Frost geschützt 
werden.

(2)  Der Landkreis haftet den Leistungsberechtigten nur für 
Schäden, die von seinen Organen oder Bediensteten vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden sind.

(3)  Schäden und Verunreinigungen, für die die Leistungsbe-
rechtigten haften, kann der Landkreis auf deren Kosten be-
seitigen lassen.

§ 7 

Zutrittsrecht

Die oder der Leistungsberechtigte hat das Betreten und Besichti-
gen der zugewiesenen Unterkunft durch Bedienstete und Be-
auftragte des Landkreises an Werktagen zwischen 8.00 Uhr und 
20.00 Uhr nach vorheriger Ankündigung zu dulden. Bei Gefahr 
im Verzug kann die zugewiesene Unterkunft jederzeit auch ohne 
vorherige Ankündigung betreten werden.

§ 8 

Aufhebung der Zuweisungsverfügung

Die Zuweisungsverfügung ist bei vorzeitigem freiwilligen Auszug 
der oder des Leistungsberechtigten aus der zugewiesenen Unter-
kunft trotz bestehender Leistungsberechtigung sowie zum Ende 
des Monats aufzuheben, mit dessen Ablauf die Leistungsberech-
tigung nach § 1 Absatz 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes 
(AsylbLG) endet. Gleiches gilt, wenn die oder der Leistungsbe-
rechtigte die bereits bezogene Unterkunft während eines zusam-
menhängenden Zeitraums von einem Monat nicht persönlich be-
wohnt hat oder die zugewiesene Unterkunft nicht innerhalb von 
sieben Tagen bezieht.

§ 9 

Räumung und Rückgabe der Unterkunft

(1)  Die oder der Leistungsberechtigte ist verpflichtet, die zuge-
wiesene Unterkunft spätestens bis zum Wirksamwerden der 
Aufhebung nach § 8 zu räumen und unter Mitnahme sämt-
licher persönlicher Sachen zurückzugeben. § 4 Absatz 1 Satz 
6 gilt entsprechend.

(2)  Der Landkreis kann zurückgelassene persönliche Sachen 
auf Kosten der oder des Leistungsberechtigten räumen und 
in Verwahrung nehmen. Werden die in Verwahrung genom-
menen Sachen nicht innerhalb eines Zeitraums von drei Mo-
naten nach Beendigung des Benutzungsverhältnisses abge-
holt, wird vermutet, dass die oder der Leistungsberechtigte 
das Eigentum daran aufgegeben hat. Soweit die Sachen 
noch verwendbar sind, werden sie unentgeltlich anderen 
Leistungsberechtigten zur Nutzung überlassen, anderenfalls 
entsorgt.

§ 10 

Zwangsmittel

Wird eine Unterkunft nicht rechtzeitig geräumt und zurückgege-
ben, obwohl die entsprechende Zuweisungsverfügung aufgeho-
ben oder geändert wurde, kann die Räumung und Rückgabe mit 
Zwangsmitteln durchgesetzt werden.

§ 11 

Gebührenpflicht und Gebührenschuldner

(1) Sofern vormals Leistungsberechtigte mit Duldung des Land-
kreises über den Zeitpunkt des Wirksamwerdens einer Auf-
hebung nach § 8 eine Asylbewerber- und Flüchtlingsunter-
kunft weiterhin bewohnen, werden Benutzungsgebühren für 
die Inanspruchnahme erhoben.

(2) Zur Zahlung der Benutzungsgebühr sind alle Personen ver-
pflichtet, die eine Asylbewerber- und Flüchtlingsunterkunft 
des Landkreises tatsächlich bewohnen, ohne leistungsbe-
rechtigt nach § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes (Asylb-
LG) zu sein (Gebührenpflichtige). Gebührenpflichtige, die eine 
Unterkunft gemeinsam bewohnen, haften als Gesamtschuld-
ner. Sie haften jedoch nur anteilig, wenn sie gemeinsam eine 
Unterkunft bewohnen und nicht verwandtschaftlich miteinan-
der verbunden sind (Wohngemeinschaft).

§ 12 

Gebührenhöhe

(1) Die Gebühr für die Benutzung der Asylbewerber- und Flücht-
lingsunterkunft beträgt

 a) in Gemeinschaftsunterkünften  459,00 €
     und
 b) in allen anderen Asylbewerber-   

und Flüchtlingsunterkünften  148,00 €
 monatlich je Gebührenpflichtige oder Gebührenpflichtiger. 
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Neben der Gebühr für die Benutzung der Asylbewerber- und 
Flüchtlingsunterkunft nach Satz 1 wird für die Benutzung der 
durch den Landkreis zur Verfügung gestellten Gebrauchsgü-
ter des Haushalts monatlich eine Gebühr in folgender Höhe 
erhoben:

 a) erwachsene Gebührenpflichtige bei Unterbringung außer-
halb von Gemeinschaftsunterkünften 24,34 €,

 b) erwachsene Gebührenpflichtige bei Unterbringung außer-
halb von Gemeinschaftsunterkünften, wenn sie mit einem 
Ehegatten oder Lebenspartner oder in eheähnlicher oder 
lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft mit einem 
Partner zusammenleben 21,91 €,

 c) erwachsene Personen bei Unterbringung in einer Gemein-
schaftsunterkunft 19,47 €,

 d) jugendliche Gebührenpflichtige vom Beginn des 15. bis 
zur Vollendung des 18. Lebensjahres 12,73 €,

 e) gebührenpflichtige Kinder vom Beginn des siebten bis zur 
Vollendung des 14. Lebensjahres 9,24 €,

  und
 f) gebührenpflichtige Kinder bis zur Vollendung des sechs-

ten Lebensjahres 12,73 €.
(2) Die nach Absatz 1 zu ermittelnde Benutzungsgebühr wird als 

Monatsgebühr erhoben. Bei der Erhebung der Benutzungs-
gebühr nach Kalendertagen wird für jeden Tag der Benut-
zung 1/30 der monatlichen Gebühr zugrunde gelegt.

§ 13 

Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit  

der Benutzungsgebühr

(1) Die Monatsgebühr entsteht zum 1. des Monats, der auf den 
Monat des Endes der Leistungsberechtigung nach § 1 Ab-
satz 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) folgt.

(2) Wird die Unterkunft im Laufe eines Kalendermonats geräumt 
und zurückgegeben, entsteht eine anteilige Gebührenschuld 
bis zum Tag der Räumung und Rückgabe.

(3) Die Benutzungsgebühr wird durch Gebührenbescheid fest-
gesetzt. Sie wird für den 1. Monat erstmals zwei Wochen 
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids, sodann am 1. 
eines jeden Folgemonats fällig.

(4) Eine vorübergehende Nichtbenutzung der Unterkunft entbin-
det nicht von der Verpflichtung zur Zahlung der festgesetzten 
Benutzungsgebühr.

§ 14 

Einsatz von Einkommen und Vermögen  

von Leistungsberechtigten

Soweit gemäß § 7 des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) 
Einkommen und Vermögen, über das verfügt werden kann, von 
der oder dem Leistungsberechtigten und ihren oder seinen Fami-
lienangehörigen vorrangig zu verbrauchen sind, gelten als Kosten 
für die Benutzung einer Asylbewerber- und Flüchtlingsunterkunft 
sowie für die Benutzung der zur Verfügung gestellten Gebrauchs-
güter des Haushalts die in § 12 Absatz 1 genannten Beträge.

§ 15 

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 10 Absatz 5 des Niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 3 Absatz 2 oder § 4 Abs. 1 eine Asylbewerber- 

und Flüchtlingsunterkunft ohne die entsprechende Zuwei-
sung bezieht,

2. entgegen § 4 Absatz 1 Satz 5 und § 9 Absatz 1 Satz 1 der 
Räumungs- und Rückgabepflicht nicht fristgerecht nach- 
kommt,

3. entgegen § 4 Absatz 1 Satz 6 und § 9 Absatz 1 Satz 2 die Un-
terkunft nicht säubert oder Schlüssel - auch selbst beschaffte 
- einbehält,

4. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 die zugewiesene Unterkunft für 
andere Zwecke als für Wohnzecke nutzt,

5. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 2 Dritte dauerhaft in die zugewie-
sene Unterkunft aufnimmt oder Tiere darin hält, 6. entgegen  
§ 5 Absatz 1 Satz 3 Dritte vorübergehend für die Dauer von 

bis zu einer Woche ohne vorherige Zustimmung des Land-
kreises über Nacht in der zugewiesenen Unterkunft aufnimmt,

7. entgegen § 5 Absatz 4 Satz 1 in einer Gemeinschaftsun-
terkunft in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr die 
Nachtruhe stört,

8. entgegen § 5 Absatz 4 Satz 2 in einer Gemeinschaftsunter-
kunft in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr Besuch 
empfängt oder

9. sich als Besucherin oder Besucher entgegen § 5 Absatz 4 
Satz 3 zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr in einer Gemein-
schaftsunterkunft aufhält.

§ 16 

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach Ablauf des Tages in Kraft, an 
dem sie verkündet wird.

Uelzen, 21. Juni 2017

Der Landrat   (Dienstsiegel)
gez. 
(Dr. Blume)

Bekanntmachung der Städte, Samtgemeinden
und Gemeinden

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Aue  

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der 
Rat der Samtgemeinde Aue in der Sitzung am 30. Januar 2017 
folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt für das Haushaltsjahr 2017

1. im Ergebnishaushalt

 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
1.1 der ordentlichen Erträge auf 9.747.939 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 9.747.939 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 76.122 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 157.773 €

2. im Finanzhaushalt

 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1 der Einzahlungen auf  10.254.400 €
2.2 der Auszahlungen auf  10.039.300 €
festgesetzt; von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 9.361.600 €
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 8.941.500 €
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen 76.000 €
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen 892.800 €
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 816.800 €
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 205.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsmaßnahmen wird festgesetzt auf 
 816.800 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird fest-
gesetzt auf  0 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird festgesetzt auf 5.000.000 €
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§ 5

Die Samtgemeindeumlage wird festgesetzt auf 54 % der Steuer-
kraft und beträgt insgesamt 3.800.500 €
davon entfallen auf den Flecken Bad Bodenteich 28,63 %
 1.088.000 €
davon entfallen auf die Gemeinde Lüder 10,23 %
 389.000 €
davon entfallen auf die Gemeinde Soltendieck 9,49 %
 360.700 €
Davon entfallen auf die Gemeinde Wrestedt 51,65 %
 1.963.100 €

§ 6

Für die Befugnis des Samtgemeindebürgermeisters, über- und 
außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben nach § 117 
NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Ausgaben bis 
zur Höhe von 10.000 € als unerheblich.

Wrestedt, 30. Januar 2017

L. S.
Harald Benecke
Samtgemeindebürgermeister

Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG in der z. 
Zt. geltenden Fassung vom Tage nach der Bekanntmachung an 
während der Zeit von 7 Arbeitstagen zur öffentlichen Einsicht im 
Rathaus der Samtgemeinde Aue in Wrestedt, Langdoren 4, Zim-
mer 17 während der Dienststunden aus.
Die nach § 122 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist 
durch den Landkreis Uelzen am 14. Juni 2016 unter dem Akten-
zeichen 20-006/408 (2017) erteilt worden.

Wrestedt, den 20. Juni 2017

gez. Harald Benecke
Samtgemeindebürgermeister


